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3. vereinfachte Änderung
Bebauungsplan  Nr. 28

6Gemarkung

( § 6 BauNVO )

§ 9 (1) Nr. 10 BauGB

gemäß § 9  BauGB der 3. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 "Rathausplatz"

Umgrenzung von Flächen für
Stellplätze
( §9 (1) Nr. 4 BauGB )

Zeichenerklärung der Festsetzungen und Darstellungen Vermerke zum Plangenehmigungsverfahren

ST

"Rathausplatz"

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB § 9 (1) Nr. 1 BauGB § 9 (1) Nr. 2 BauGB

MI

§ 9 (1) Nr. 11 BauGB

§ 9 (1) Nr. 15 BauGB

- Vor Baubeginn ist der höchste zu berücksichtigende Grundwasserstand 
   bei der LINEG zu erfragen.

- Vor Umsetzung von Baumaßnahmen sind im Baugenehmigungsverfahren 
   die Belange des Kampfmittelräumdienstes entsprechend zu berücksichtigen.
   Vor der Durchführung evtl. erforderlicher größerer Bohrungen (z.B. Pfahl-
   gründung) sind Probebohrungen (70 - max. 120mm Durchmesser im
   Schneckenbohrverfahren) zu erstellen, die ggf. mit Kunststoff- oder Nicht-
   metallrohren zu versehen sind. Danach hat eine Überprüfung dieser Probe-
   bohrungen mit ferromagnetischen Sonden zu erfolgen. Sämtliche Bohr-
   arbeiten sind mit Vorsicht durchzuführen. Sie sind sofort einzustellen,
   sobald im gewachsenen Boden auf Widerstand gestoßen wird. 
   In diesem Falle ist umgehend der Kampfmittelräumdienst der Bezirks-
   regierung Düsseldorf zu benachrichtigen. Sollten die v.g. Arbeiten durch-
   geführt werden, ist dem Kampfmittelräumdienst ein Bohrplan zur 
   Verfügung zu stellen.

- Auf die Bestimmungen der §§ 15 u. 16 des Denkmalschutzgesetz NW wird
  hingewiesen. Beim Auftreten archäologischer Funde und Befunde ist die
  Gemeinde Alpen als Untere Denkmalbehörde oder das Rheinische Amt 
  für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Xanten, Augustusring 3, 46509 Xanten,
  Telefon 02801/776290, Fax 02801/7762933, unverzüglich zu informieren. 
  Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten.

- Eine Wagenwäsche ist auf den Grundstücks- und Verkehrsflächen
   nicht zulässig.

- Es dürfen keine Maßnahmen vorgenommen werden, die den Bestand
  oder die Betriebssicherheit der im Bebauungsplanbereich verlaufenden
  Versorgungsleitungen (z.B. Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation)
  gefährden.

- Die einschlägigen Bestimmungen der Landesbauordnung NRW zum 
  Brandschutz und zur öffentlichen Sicherheit sind bei der Planung 
  zu berücksichtigen.

1. In den Mischgebieten sind die nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 - 8 BauNVO zulässigen  
    Vorhaben (Gartenbaubetriebe, Tankstellen sowie Vergnügungsstätten) ausgeschlossen.

2. Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, die durch Baugrenzen bestimmt sind. Vor diesen baulichen
    Anlagen  muss ein mindestens 5 Meter breiter Stauraum als Zufahrtsbereich eingehalten werden. 

3. Bei Mehrfamilienhäusern oder sonstigen Nutzungen mit höherem Stellplatzbedarf müssen die erforderlichen Einstellplätze einzeln befahrbar sein. 

4. Einfriedungen sind nach den Regelungen der Landesbauordnung NRW zulässig. 

5. Bei der Herstellung notwendiger Stellplätze ist möglichst ein versickerungsfähiges Pflaster zu verwenden. 

6. Zum Gebäude Rathausstraße 5 sind oberhalb des Erdgeschosses Überschreitungen der festgesetzten Baugrenze durch Erker o.ä. zulässig,
   sofern sie den abstandsrechtlichen Regelungen der BauO NRW entsprechen.Überschreitungen dieser festgesetzten Baugrenze durch Balkone sind zulässig, 
   wenn sie einen Mindestabstand von 3 Metern zur v.g. Grundstücksgrenze einhalten.
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